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Beschlussvorlage 
BLR/004/2020 

Aktenzeichen 

0143.4 

Datum 

15.04.2020 

Abteilung/Sachgebiet 

Büro des Landrats 

Sachbearbeiter 

Herr Kleißl 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Kreistag 08.05.2020 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bildung weiterer Ausschüsse ("Freiwillige Ausschüsse");  
Bestellung der Mitglieder des Schulausschusses und ihrer Stellvertretungen 

 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Schulausschuss besteht wie bisher als beschließender Ausschuss mit 12 Mit-

gliedern und je 2 stellvertretenden Mitgliedern. 

Die von den Parteien und Wählergruppen vorgeschlagenen Personen werden zu 

Mitgliedern des Schulausschusses bzw. deren 1. und 2. stellvertretenden Mitgliedern 

bestellt: 

 

Partei Mitglieder: 1. Stellvertretung: 2. Stellvertretung: 

CSU Bauer Wolfgang Koch Elisabeth Witting Anton 

CSU Schöner Gerhard Schwarzenberger 
Thomas 

Neuner Hans 

CSU Bierling Josef Hörmann Markus Lempert Florian 

CSU Hornsteiner Christi-
an 

Märkl Stephan Imminger Peter 

Grüne Freier Christl Jones Veronika Dr. Freier Korbinian 

Grüne 
Buchwieser 

Georg 
Jones Veronika Dr. Freier Korbinian 

SPD Helfrich Harry 
Dr. Meierhofer 

Sigrid 

Wohlketzetter Mar-

tin 

FWL Gansler Michael Zunterer Josef Baur Hans 

FWL Seitz Georg Probst Welf Dr. Stewens Julia 

ÖDP Zach Leonhard Beuting Rolf Keller Peter 

FWG Angelbauer Josef Edenhofer Lilian 
Schwinghammer 

David 

BP Filser Hubert Grasegger Albert Grasegger Andre-
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I. Grund (Anlass) der Behandlung 

Nach der Kommunalwahl 2020 sind für die neue Wahlperiode die Mitglieder für den 

Schulausschuss aus der Mitte des Kreistags zu bestellen. 

 
 

II. Sach- und Rechtslage 

Der Kreistag kann im Bedarfsfall weitere vorberatende und beschließende Aus-

schüsse bilden (Art. 29 LKrO). Die Zusammensetzung der Ausschüsse regelt der 

Kreistag in der Geschäftsordnung (Art. 40 LKrO). Die weiteren Ausschüsse kön-

nen vom Kreistag jederzeit aufgelöst werden. 

 

Auf dieser Grundlage wurden in der Wahlperiode 2014 – 2020 folgende weitere 

Ausschüsse gebildet und mit den §§ 36 ff. der GeschO KT näher geregelt: 

a) Schulausschuss (§ 38) 

b) Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss (§ 39) 

 

Der Schulausschuss wurde bisher mit 12 Mitgliedern als ständiger beratender 

und beschließender Ausschuss bestellt. Auch hierbei ist dem Stärkeverhältnis 

der im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu tragen 

(Art. 29 Abs. 1 Satz 3 LKrO). 

 

Der Schulausschuss ist zuständig für alle den Landkreis betreffenden Angelegen-

heiten im Bereich des Schulwesens. Der Schulausschuss berät die Kreisorgane 

bei der Aufstellung des Haushaltsplans und des Finanzplanes der Schulen und 

beschließt im Rahmen des Einzelplanes 2 des Kreishaushalts. 

 

Bei Anwendung des Verfahrens nach Sainte-Laguë/Schepers ergibt sich unter Bei-

behaltung der Anzahl von 12 Mitgliedern des Kreistags aufgrund des Wahlergeb-

nisses folgende Sitzverteilung: 

 

CSU 4 Sitze 

Grüne 2 Sitze 

SPD 1 Sitz 

FWL 2 Sitze 

ÖDP 1 Sitz 
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FWG 1 Sitz 

BP 1 Sitz 

zusammen: 12 Sitze 

 

AfD, FDP und LINKE erhalten keinen Sitz. 

 

Die Bestellung der Ausschüsse ist keine Wahl, sondern erfolgt durch Akklama-

tion in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Abstimmenden (nach Art. 

27 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Art. 45 Abs. 4 Landkreisordnung "Bestellung"). 

 

Die zur Entsendung von Mitgliedern berechtigten Parteien und Wählergruppen 

werden um Vorschläge gebeten, bzw. haben bereits folgende Vorschläge unter-

breitet: 

 

(siehe Vorschlag zum Beschluss) 

 
 

III. Zuständigkeit/Vorbehandlung in Ausschüssen 

Für die Bestellung der Ausschussmitglieder ist ausschließlich der Kreistag zuständig 

(Art. 30 Nr. 8 LKrO). 

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen? Nein 
 
1  2  3     
 

Gesamtkosten 
der Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 

€ 

 

 
 
Jährliche 
Folgekosten/-
lasten 
€ keine 

 
 

Projektbezo-
gene 
Einnahmen 
(Förderung, Zu-
schüsse) € 

 

 

  

   
 
 Im Verwaltungshaushalt  Im Vermögenshaushalt  
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